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DAeC startet Initiative im Bundesrat 
 

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im BundesTAG, 
MdB M. Burkert, setzt laut seinem Antwortschreiben an den 
Luftsport-Verband Bayern seine Hoffnung nach der heutigen 
Sitzung auf den BundesRAT. 

    

Nachdem der Vorschlag des Bundesverkehrsministers zur 
neue Luftverkehrsordnung (LuftVO) das Kabinett passiert hat, 
muss nur noch der BundesRAT zustimmen. Der BundTAG ist 
an der Entscheidung nicht beteiligt. Daher startet der DAeC 
über seine Landesverbände eine Initiative im Bundesrat, um den Entwurf der neuen 
LuftVO dort noch zu kippen. Dazu werden sowohl die Kontakte zu den Ministerpräsi-
denten und –präsidentinnen, sowie in den Verkehrsausschuss genutzt. Die Präsiden-
tin des Bundesrates, aktuell Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, 
wurde bereits im Vorfeld um Unterstützung gebeten.  
 

Die neue LuftVO, die Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemann-
ten Fluggeräten zur Information und Nachlesen hier. 
 

DOSB und FAI um Unterstützung gebeten 
    

Schon im vergangenen Jahr hatte bekanntlich ein vom DAeC 
vorformuliertes Schreiben des DOSB an das für den Sport 
zuständige Bundesinnenministerium für eine Wende bei den 
Verhandlungen mit Politik und Ministerium geführt. Nun hat 
DAeC-Schatzmeisterin Sigrid Berner, die den Kontakt zum DOSB hält, erneut um Un-
terstützung durch DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann gebeten. Ziel ist es, dass der 
DOSB mit seinen sehr guten Kontakten in den Bundesrat die DAeC-Initative unter-
stützt. 

    

Mit der FAI hat unsere Delegierter in der FAI-CIAM Peter Uhlig Kontakt aufgenom-
men um die Unterstützung des Weltluftsportverbandes für den Modellflugsport in 
Deutschland zu sichern. 

    

Befähigungsnachweis und Kennzeichnungspflicht 
    

Nachdem bereits erste Anfragen dazu eingegangen sind, möchten wir darauf hinwei-
sen, dass die neue Luftverkehrsordnung (LuftVO) noch nicht beschlossen ist. Daher 
können zu beiden Punkten der LuftVO auch noch keine 
Auskünfte erteilt werden. 

    

Wie die Ausgestaltung der Befähigungsnachweise oder der 
zugehörigen Prüfung im Einzelnen aussehen wird, dazu gibt 
es noch keinerlei Information oder Durchführungsverord-
nung. Wir werden darüber sobald wie möglich informieren. 

               
www.modellflugimdaec.de 
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http://modellflugimdaec.de/images/buko/aktuelles/Verordnung-zur-Regelung-des-Betriebs-von-unbemannten-Fluggeraeten-Drucksache-39-17.pdf

